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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1997

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §212a Abs7;

BAO §212a Abs9;

Rechtssatz

Die Zinsenp8icht erstreckt sich zeitlich ab Einbringung des Antrages auf Aussetzung für die von diesem betro9enen

noch nicht entrichteten Abgaben bis zum Ablauf eines Monats ab Bekanntgabe des Bescheides über die Beendigung

oder über den Widerruf der Aussetzung.
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